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der ("reine") Sek II-Abschluss (für Gym-Leute) ist eine kleine Erfindung von NRW. Den Abschluss
konnte man geschätzt 10 (+?) Jahre an NRW-Hochschulen erwerben, als es das sogenannte
Stufenlehramt gab. Mit dem Sek I-Lehramt war man für alle Schulen qualifiziert, die eine Sek I
hatten. Auch die Gym, auch wenn die Schulen, die sich das leisten konnten, natürlich lieber Sek
I und II-Leute genommen hat. Ein gewisser Anteil an Gym war aber den reinen Sek I - Menschen
vorbehalten.
Kaum jemand, der auf Stufenlehramt Sek II studiert hat, war so verrückt und hat "nur" Sek II
gemacht. Die Berechtigung "nach unten", sprich für Sek I, konnte man durch absolut minimalen
Aufwand erwerben. Einige Menschen sind aber tatsächlich so verpeilt gewesen, dass sie es
nicht gemacht haben, oder dachten einfach "nee, nee, ich will nur in der Sek II unterrichten".

Dieser Abschluss ist nicht mit dem umgangssprachlich "Sek 2-Lehramt" zu verwechseln, wie die
meisten Gym/Ges-Leute ihren Abschluss nennen. Damit haben sie Sek2 UND Sek1 (auch ohne
zusätzliche Prüfung) erworben, dafür aber keine Berechtigung, an einer reinen Sek I-Schule
ohne gymnasialen Zweig zu unterrichten.

Wie immer: jedes Bundesland kocht in Zeiten des Lehrermangels sein Süppchen und so
verbeamtet NDS zb Gym/Ges-Leute an der Oberschule/Hauptschule/Realschule (und oft mit A13
gelockt), stellt denen auch "relativ schnell" den Rückwechsel auf eine Schule mit Oberstufe in
Aussicht, NRW stellt gnädigerweise ein, will aber eine gesonderte Prüfung für die Verbeamtung,
usw...
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